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Bielefeld
17.08.2023

Ihr Antrag  auf Zugang  zum  aktuellen Stand  der bei der Feuen:vehr
Bielefeld geführten Alarm-  und  Ausrückeordnung  (AAO)  und auf
Auskunft  über den  derzeitigen Stand  der neuen  AAO  über die Plattform
fragdenstaat.de

Ablehnungsbescheid

███████████ █████████████

mit E-Mail vom  25.07.2023 beantragten Sie - über die Plattform fragden-
staat.de — Zugang  zu Informationen zum  aktuellen Stand der bei der Feuer-
wehr Bielefeld geführten Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) und um  Aus-
kunft über den derzeitigen Stand der neuen  AAO.

- Die Gewährung  des Zugangs  zu den erbetenen Informationen lehne ich
hiermit ab. .

- Diese Entscheidung ergeht gebühren- und auslagenfrei.

Begründung:

Sie stützen Ihre Informationsbegehren auf das Gesetz über die Freiheit des
Zugangs  zu Informationen für das Land Nordrhein-Westfalen (Informations-
freiheitsgesetz Nordrhein—Westfalen — IFG NRW).
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1
Änspruchsgrundlage für den geltend gemachten  Informationszugangsan-
spruch ist 5 4 Abs. 1 IFG NRW.  Nach dieser Vorschrift hat jede natürliche

Stadt Bielefeld
Der Oberbürgermeister

Feuerwehramt
Geschäftsbereich
Verwaitung und
Bevölkerungsschutz
Am  Stadtholz 18

Auskunfl gibt Ihnen:
Herr Walkenhorst
Zimmer C 1.1 1

Telefon 0521 51 -2223
E-Mail: feuerwehr.verwal-
tung@bielefeld.de

www.bielefeld.de

 

Lieferanschrift
Stadt Bielefeld
Hauptfeuerwache
Am  Stadkholz1ß
33609 Bielefeld

Rechnungsanschrift
Stadt Bielefeld
Feuerwehmmt
Postfach 10 29 31
33529 Bielefeld

Sprechzeiten
Montag — Freitag
08.00 -1ZOO Uhr
Donnelstag
08.00 - 12.00 Uhr
14.30 -1B‚OD Uhr
und nach Vereinbarung

Konten der Stadlkasse Bielefeld
Sparkasse Bielefeld
IBAN: DSDS 4805 0161 0000 0000 26
BIC: SPBIDESBXXX
Postbank Hannover
IBAN: DE52 2501 0030 0000 0203 07
BIC: PBNKDEFF
G!äubiger—Identifikationsnummer.
DE1920000000017669
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Person nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den in 5 2 IFG NRW genannten Stellen

Anspruch auf Zugang zu den bei der Stelle vorhandenen amtlichen Informationen.

2.
Sie sind als natürliche Person anspruchsberechtigt. Die Stadt Bielefeld, FeuenNehramt, ist

darüber hinaus informationspflichtige Stelle im Sinne von 5 2 Abs. 2 IFG NRW.

3.
Des Weiteren handelt es sich bei der begehrten aktuellen AOC sowie der Auskunft über den

derzeitigen Stand der neuen AAO um amtliche Informationen i. S. d. 55 4 Abs. 1, 3 Satz 1 IFG
NRW, die bei der Feuewvehr der Stadt Bielefeld vorhanden sind.

Dem Informationszugangsbegehren steht jedoch 5 6 Satz 1 lit. a) IFG NRW als Ausschluss-

grund entgegen.

Gemäß 5 6 Satz 1 lit. a) IFG NRW ist der Antrag auf lnformationszugang u.a. abzulehnen.

soweit das Bekanntwerden der lnformation(en) die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, ins-

besondere die Tätigkeit der Polizei des Verfassungsschutzes, der Staatsanwaltschaften oder

der Behörden des Straf— und Maßregelvollzugs einschließlich ihrer Aufsichtsbehörden beein-

trächtigen würde.

Schutzgut der öffentlichen Sicherheit sind neben den Rechtsgütern des Einzelnen und der

Unversehrtheit der Rechtsordnung auch die Funktionsfähigkeit staatlicher Einrichtungen. Zu
letzteren gehören alle Behörden und Gerichte. Soweit 5 6 Satz 1 lit. a) IFG NRW die Tätigkeit
der Polizei, des Verfassungsschutzes, der Staatsanwaitschaften oder der Behörden des Straf-

und Maßregelvollzugs einschließlich ihrer Aufsichtsbehörden besonders erwähnt, ist diese
Aufzählung nur beispielhaft. Sie hat nicht zur Folge, dass der Begriff der öffentlichen Sicherheit

im vorliegenden Zusammenhang enger zu verstehen wäre als im allgemeinen Polizei- und

Ordnungsrecht (vgl. OVG Münster, Urteil vom 6. Mai 2015 - 8 A 1943/13 -‚ NWVBI. 2015, 382

ff. m. w. N.). An eine "Beeinträchtigung" der öffentlichen Sicherheit sind keine hohen Anforde-

rungen zu stellen.

Im Unterschied zu 5 6 Satz 1 lit. b) IFG NRW setzt lit. a) keine erhebliche Beeinträchtigung
voraus, sondern lässt eine einfache Beeinträchtigung genügen (vgl. OVG Münster a. o. a. O.).

Eine solche liegt vor. wenn nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut konkret zu emarten

sind. Nachteilige Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit staatlicher Stellen sind u.a. gege-
ben, wenn deren organisatorische Vorkehrungen zur effektiven Aufgabenerledigung gestört

werden und die Arbeit der betroffenen Amtsträger dadurch beeinträchtigt bzw. erschwert wird
(vgl. OVG Münster 3. o. a. o.). Ferner kommt eine Beeinträchtigung in Betracht, wenn der

Antragsteller durch den Informationszugang Rückschlüsse auf die Arbeitsweise und den Infor-

mationsaustausch der betroffenen Behörden ziehen könnte (vgl. Franßen/Seidel, IFG NRW.

a. o. a. O. Rdnr. 720 mit weiteren Nachweisen).

Die Feuewvehr Bielefeld ist Teil der kritischen Infrastrukturen (KRITIS). Kritische Infrastruktu-

ren sind Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Ge-
meinwesen. Bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung würden nachhaltig wirkende Versor-

gungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere ernsthafte Fol-

gen eintreten.

Hier besteht die Möglichkeit, dass durch das Bekanntwerden der Inhalte der AAO die Aufga-

benwahrnehmung und -erfüllung der Feuewvehr Bielefeld nachteilig beeinträchtigt wird, da da-
rin u. a. Abläufe für bestimmte Einsatzszenarien dargelegt werden. Etwaig enthaltene Einsatz-

wege und -maßnahmen könnten gestört, erschwert oder vereitelt und somit Menschleben

und/oder Sachgüter gefährdet werden. Bei Zuwerfügungstellung der AAO kommt daher eine

Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit in Betracht, da durch den lnformationszugang
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Rückschlüsse auf die Arbeitsweise der FeuenNehr Bielefeld gezogen werden könnten. Zu be—
denken ist in diesem Zusammenhang zu dem der Umstand, dass es immer mehr Meldungen

gibt, dass Einsatzkräfte der Feuerwehr bei der Aufgabenerfüllung durch Störer beeinträchtigt

und teilweise sogar tätlich angegriffen werden. Auch vor diesem Hintergrund ist mit den Inhal-

ten der AAO restriktiv umzugehen und diese sollen nicht öffentlich gemacht werden. Mithin ist
zusammenfassend festzustellen, dass dem |nformationszugangsbegehren die Ausschluss—
gründe in 5 6 Satz 1 lit. a) IFG NRW entgegenstehen, weshalb dieses abgelehnt wird.

Die ablehnende Entscheidung ergeht gemäß 5 11 Abs. 1 S. 2 IFG NRW gebührenfrei.

Hinweis qemäß & 5 Abs. 2 Satz 4 i. V. m. 513 Abs. 2 IFG NRW:

Jeder hat das Recht, die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für Datenschutz

und Informationsfreiheit als Beauftragte oder Beauftragten für das Recht auf Information an-

zurufen. Das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend. Die Anschrift lautet:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20
04 44, 40102 Düsseldorf.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben wer-

den. Die Klage ist beim Vewvaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Post-

fach 3240, 32389 Minden) schriftlich oder dort zur Niederschrift des Urkundenbeamten der

Geschäftsstelle dort zur Niederschrift des Urkundenbeamten der Geschäftsstelle zu erheben.
Die Klage kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments an die elektronische

Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifi-

zierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der ver-

antwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß 5 553 Absatz

4 VwGO eingereicht werden. Es muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein.

Die technischen Rahmenbedingungen für die Übermittlung und die Eignung zur Bearbeitung

durch das Gericht bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Elektronischer—Rechtsverkehr-

Verordnung vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803) in derjeweils geltenden Fassung.

Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine

juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffent-

lichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie nach @ 55d Satz 1 VwGO

als elektronisches Dokument übermittelt werden.
Dies'gilt nach & 55d Satz 2 VwGO auch für andere nach der VwGO vertretungsberechtigte

Personen, denen ein sicherer Übermittlungsweg nach 5 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer2 VwGO

zur Verfügung steht. Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus technischen Grün-

den vorübergehend nicht möglich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach & 55d Satz 1

und 2 VwGO die Kiageerhebung mittels Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbeamten

der Geschäftsstelle zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung

oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Doku—
ment nachzureichen.

Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, so

würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.



Datenschutzinformation:

Zwecks Erfüllung der nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bestehen-

den lnformationspflichten ist zudem in der Anlage eine Information zur Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem lhrerseits gestellten Antrag angefügt.

Mit freundlichen Grüßen

I.A.

  
II, Stv. Amtsleiter)

Anlage: Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten



 

Datenschutzinformation nach der Datenschutz-Grundverordnunq „
(DSGVO)

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)   

Hinweise zum Datenschutz gemäß EU-Datenschutz- Grundverordnung (EU-DSGVO)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wenn Sie sich mit einem Anliegen an die Stadt Bielefeld wenden, werden zur Bearbeitung des Anliegens
im erforderlichen Umfang Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet. Welche Daten im Einzelfall ver-
arbeitet werden, richtet sich nach dem jeweiligen Verarbeitungszweck. Gemäß Art. 13 bzw. Art. 14 EU-
DSGVO erhalten Sie hierzu im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
durch die Stadt Bielefeld nachfolgende Informationen:

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und des behördlichen Datenschutzbeauftragten:
Verantwortlicher:
Stadt Bielefeld, Der Oberburgermeuster Niedewvall 23, 33602 Bielefeld, Tel. 0521 51-0, Fax 0521 51-
6599, E-Mail: gosteingang@bielefeldde
Zuständiger Datenschutzbeauftragter:

Behördlicher Datenschutzbeauftragter der Stadt Bielefeld, angegliedert dern Rechtsamt der Stadt Biele-
feld, Niederwall 23, 33602 Bielefeld, Telefon: 0521/51—6888; datenschutzbeauftragter@bielefeidde

Verarbeitungszwecke
Ihre personenbezogenen Daten werden für folgende Zwecke verarbeitet:
Prüfung und Bearbeitung ihres Ersuchens/lhrer Anfragellhres Antrages

Rechtsgrundlage und berechtigtes Interesse
Rechtsgrundlage ist An. 6 Abs. 1 Buchstabe c) (Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung) und f) EU-
DSGVO (berechtigtes Interesse). Die Verpflichtung und das berechtigte Interesse an der Datenverar-
beitung ergeben sich aus dem genannten Zweck. Die Prüfung und Bearbeitung des Auskunftsersu-
chens/der datenschutzrechtiichen Fragestellung erfordert es, Ihre personenbezogenen Daten zu verar-
beiten.

Empfänger

Es erhalten nur diejenigen Personen Ihre Daten, die diese zur En‘üllung unserer gesetzlichen Pflichten
benötigen. Innerhalb der Stadtverwaltung der Stadt Bielefeld werden Ihre Daten nach Erfordernis an die
jeweiligen Fachämter weitergeleitet.
Eine Übermittlung an Drittländer oder an internationale Organisationen findet nicht statt.

Datenkategorien die verarbeitet werden
Je nach Inhalt Ihres Anliegens werden die nachfolgenden Kategorien von Daten verarbeitet:

Ihre Stammdaten (z. B. Adressdaten, Geburtsdatum) und die zu Ihrer Person bei der Stadt Bielefeld
ggf. verarbeiteten Daten, ggf. Sachverhaltsangaben mit Personenbezug oder erforderliche Informatio-

nen, die für die Bearbeitung des Sachverhalts, der Anfrage oder des Antrags notwendig sind.

Datenherkunft
Ihre personenbezogenen Daten, die hier verarbeitet werden, können je nach Verarbeitungszweck von
Dritten übermittelt worden sein, z. B. von Fachämtern oder Betrieben der Stadt Bielefeld oder anderen
Beteiligten
Weitere Daten können aus allgemeinen öffentlich zugänglichen Quellen (Medienberichte, Webseiten
usw.) stammen.

Dauer der Speicherung
Die Dauer der Speicherung richtet sich danach, wie lange Ihre Daten zur Bearbeitung benötigt werden.
Dabei sind unter anderem die gesetzlichen Verjährungsregeln sowie gegebenenfalls gesetzliche Auf—
bewahrungsfristen zu beachten. Nach Ablauf der danach festzulegenden Aufbewahrungsfrist werden
Ihre Daten gelöscht.



Allgemeine Rechte der betroffenen Person
Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte nach Art. 15 bis 22 DS-
GVO zu: Recht auf Auskunft Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Da-
tenübertragbarkeit. Außerdem steht Ihnen nach Art. 21 DS-GVO ein Widerspruchsrecht gegen die Ver-
arbeitung zu, die ausschließlich auf Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DS-GVO beruht
Recht auf Widerruf einer Einwilligung
Sofern die Datenverarbeitung im Einzelfall auf Ihrer ausdrücklichen Einwilligung beruht, können Sie
diese Einwilligung gemäß 5 7 Abs. 3 S. 1 DS-GVOjederzeit widerrufen. Durch den Widerruf der Einwil-

ligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt.

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben gemäß Art. 77 DS-GVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn

Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.
Identität und Anschrift der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde lauten:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein—Westfalen, Postfach 20 04 44,
40102 Düsseldorf, Telefon: 0211 384 24-0_‚ Fax: 0211 38424-10, E-Mail: gaststelle@idinrw.de


